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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht 2014 über 
Serbien
(2014/2949(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von 
Thessaloniki vom 19. und 20. Juni 2003 zu den Aussichten der westlichen 
Balkanstaaten auf einen Beitritt zur Europäischen Union,

– unter Hinweis auf den Beschluss 2008/213/EG des Rates vom 18. Februar 2008 über 
die Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit 
Serbien und zur Aufhebung des Beschlusses 2006/56/EG1,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Kommission zum Antrag Serbiens vom 
12. Oktober 2011 auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union (SEC(2011)1208),

– unter Hinweis auf das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) zwischen 
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik Serbien andererseits, das am 1. September 2013 in Kraft getreten ist, und

– unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen, das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 über die 
Vereinbarkeit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo mit dem 
Völkerrecht und die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 
9. September 2010, in der der Inhalt des Gutachtens gewürdigt und die Bereitschaft der 
Europäischen Union begrüßt wurde, den Dialog zwischen Belgrad und Priština zu 
unterstützen2, 

– unter Hinweis auf die in der 2. Sitzung des Parlamentarischen Stabilitäts- und 
Assoziationsausschusses Europäische Union – Serbien vom 26./27. November 2014 
angenommene Erklärung sowie die in diesen Sitzungen angenommenen Empfehlungen, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 28. Juni 2013, 

– unter Hinweis auf den Fortschrittsbericht der Kommission über Serbien 2014 
(SWD(2013)0302) vom 8. Oktober 2014,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Allgemeine Angelegenheiten) 
vom 16. Dezember 2014,

– unter Hinweis auf seine Entschließung zum Fortschrittsbericht über Serbien 2014 vom 
16. Januar 2014,

                                               
1 ABl. L 80 vom 19.3.2008, S. 46.
2 A/RES/64/298.
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– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten,

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat am 28. Juni 2013 beschlossen hat, 
Beitrittsverhandlungen mit Serbien aufzunehmen; in der Erwägung, dass die erste 
Regierungskonferenz am 21. Januar 2014 stattfand; 

B. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrem Fortschrittsbericht über Serbien 2014 
über die Fortschritte Serbiens bei der europäischen Integration berichtet und dabei die 
Anstrengungen, die Kopenhagener Kriterien und die Konditionalität des Stabilisierungs-
und Assoziierungsprozesses zu erfüllen, bewertet;

C. in der Erwägung, dass die Kommission darauf hingewiesen hat, dass die 
wirtschaftspolitische Steuerung in allen westlichen Balkanländern gestärkt werden 
muss;

D. in der Erwägung, dass Serbien wichtige Schritte hin zu einer Normalisierung der 
Beziehungen mit dem Kosovo eingeleitet hat, was am 19. April 2013 zu dem Ersten 
Abkommen über die Grundsätze der Normalisierung der Beziehungen vom 19. April 
2013 führte; 

1. begrüßt den förmlichen Beginn der Beitrittsgespräche auf der ersten 
Regierungskonferenz zwischen der EU und Serbien am 21. Januar 2014 und begrüßt, 
dass die Regierung Serbiens während des Screening-Prozesses des EU-Besitzstands 
sehr gut vorbereitet war und großes Engagement an den Tag gelegt hat; 

2. begrüßt die Durchführung vorgezogener Parlamentswahlen, die von internationalen 
Beobachtern positiv bewertet wurden; fordert die staatlichen Behörden auf, die 
Empfehlungen der letzten und vorhergehenden Wahlbeobachtungsmissionen von 
OSZE/BDIMR umfassend zu beachten;

3. würdigt die reibungslose Umsetzung des Stabilitäts- und Assoziierungsabkommens 
(SAA) EU-Serbien; betont, dass das SAA für Serbien und die EU den allgemeinen 
Rahmen bietet, um ihre Zusammenarbeit zu intensivieren;

4. begrüßt das Engagement, das die neue serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt, und das darauf abzielt, den systemischen und 
sozioökonomischen Reformen Vorrang einzuräumen; unterstreicht, dass die umfassende 
Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten ein wichtiger Indikator 
für einen erfolgreichen Integrationsprozess bleibt; fordert Serbien auf, Planung, 
Koordinierung und Kontrolle der Umsetzung von neuen Rechtsvorschriften und 
politischen Konzepten zu verbessern; betont, dass Serbien in seiner Reformpriorität 
Rechtsstaatlichkeit Fortschritte erzielen muss; betont, dass die Kapitel 23 (Justiz und 
Grundrechte) und 24 (Recht, Freiheit und Sicherheit) in einem frühen Stadium der 
Verhandlungen geöffnet werden sollten,   

5. ist besorgt, dass die meisten der Gesetze nach dem Dringlichkeitsverfahren erlassen 
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werden, was nicht immer eine ausreichende Konsultation von Interessenträgern 
ermöglicht;

6. stellt fest, dass das Hochwasser vom Mai 2014 in Serbien die Bevölkerung schwer 
getroffen und negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte; spricht den Familien der 
Opfer sein Mitgefühl aus; begrüßt, dass die EU auf Antrag Serbiens sofortige und 
substantielle Rettungs- und Hilfsbemühungen unternahm und im Juli eine 
Geberkonferenz organisierte; betont, dass die Kommission Serbien einlud, dem EU-
Katastrophenschutzverfahren beizutreten;

7. begrüßt das Erste Abkommen über die Grundsätze der Normalisierung der 
Beziehungen, das am 19. April 2013 in einem hochrangigen Dialog zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos erzielt wurde; begrüßt Serbiens Einsatz bei 
der Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo; stellt fest, dass sich das Tempo der 
allgemeinen Verhandlungen verlangsamt hat, unter anderem wegen der vorgezogenen 
Wahlen in Serbien und Kosovo; begrüßt die Bildung einer neuen Regierung im Kosovo 
als einen wichtigen Schritt für die Wiederaufnahme des hochrangigen Dialogs; legt 
Serbien und Kosovo nahe, die Umsetzung der bereits erreichten Abkommen 
fortzusetzen; betont, dass im Verhandlungsrahmen Fortschritte im Prozess der 
Normalisierung der Beziehungen mit dem Kosovo nach Kapitel 35 verlangt werden, die 
parallel zu den Fortschritten in den allgemeinen Verhandlungen zu erreichen sind; 
betont, dass Kapitel 35 in einem frühen Stadium der Verhandlungen geöffnet werden 
sollte;

8. fordert Serbien auf, seine Außen- und Sicherheitspolitik an die der EU anzugleichen, 
einschließlich der Politik gegenüber Russland; bedauert, dass Serbien nach der 
entsprechenden Aufforderung, sich nicht den Beschlüssen des Rates zu Einführung 
restriktiver Maßnahmen gegen Russland anschloss;

9. begrüßt den amtierenden OSZE-Vorsitz Serbiens im Jahr 2015 und seine Prioritäten; 
stellt fest, dass Serbien als amtierender OSZE-Vorsitz gewillt ist, alle Mittel zur 
Verstärkung der Bemühungen zur friedlichen Beilegung bestehender Konflikte im 
Gebiet der OSZE zu unterstützen; 

10. fordert Serbien auf, weiter mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien (IStGHJ) zusammenzuarbeiten und setzt seine Anstrengungen in Bezug auf 
die regionale Kooperation fort, um den Opfern von Kriegsverbrechen und ihren 
Familien Gerechtigkeit widerfahren zu lassen; betont die Dringlichkeit, 
Rechtsvorschriften und politische Konzepte für den Schutz von Zeugen anzunehmen; 

11. würdigt die konstruktive Herangehensweise der serbischen Regierung, was die 
Beziehungen mit den Nachbarländern betrifft, da dies substanzielle Fortschritte sowohl 
in der regionalen Zusammenarbeit als auch bei der Annäherung an die EU ermöglicht 
hat; begrüßt das Treffen der Ministerpräsidenten Serbiens und Albaniens am 
10. November 2014 in Belgrad;

12. betont die wesentliche Rolle des serbischen Parlaments und der Zivilgesellschaft 
während der Beitrittsverhandlungen; begrüßt die Annahme der Leitlinien zur Teilhabe 
der Organisationen der Zivilgesellschaft am Erlass von Rechtsvorschriften vom 
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26. August 2014; 

13. würdigt die Arbeit unabhängiger Regulierungsstellen und ihren Beitrag zur 
Verbesserung des Rechtsrahmens und der Rechenschaftspflicht staatlicher 
Einrichtungen; betont, dass ihre Empfehlungen ordnungsgemäß weiterverfolgt werden 
müssen und ihre Unabhängigkeit umfassend respektiert werden muss;

14. betont, wie wichtig es ist, Menschenrechte und Grundfreiheiten auf allen Ebenen der 
serbischen Gesellschaft zu fördern, zu schützen und durchzusetzen; stellt fest, dass am 
2. Oktober 2014 ein Aktionsplan zur Umsetzung der Antidiskriminierungsstrategie 
angenommen wurde; begrüßt die Entscheidung der serbischen Regierung, die 
Organisation der Pride-Parade, die in Belgrad am 28. September ohne größere Vorfälle 
stattfand, zu erlauben;

15. stellt fest, dass Schritte zur Umsetzung der Strategie und des Aktionsplans zur 
Justizreform für den Zeitraum 2013-2018 unternommen wurden; begrüßt die Annahme 
der Regeln zur Bewertung der Arbeit der Richter und Staatsanwälte; betont, dass die 
Justizreform vollendet werden muss, um volle Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 
Richter und Staatsanwälte zu gewährleisten; fordert die staatlichen Stellen auf, die 
Annahme des Entwurfs des Gesetzes über Prozesskostenhilfe nicht zu verzögern; 
betont, dass Verfassungsreformen notwendig sind, um die Unabhängigkeit der Justiz zu 
gewährleisten; 

16. würdigt die von der Politik ausgehenden starken Impulse für die 
Korruptionsbekämpfung und die weitere Umsetzung der Empfehlungen der 
Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO); begrüßt, dass verschiedene 
Untersuchungen von Fällen auf hoher Ebene durchgeführt und Anstrengungen 
unternommen wurden, die Koordinierung zu verbessern; betont, dass bedeutende 
Anstrengungen unternommen worden sind, um den Rechtsrahmen für die 
Korruptionsbekämpfung zu verbessern und vollständig umzusetzen sowie die Reformen 
mit angemessenen Ressourcen zu unterstützen; betont, dass das Durchsickern von 
Informationen über laufende Untersuchungen an Medien unter Verletzung der 
Unschuldsvermutung ernsthafte Besorgnis hervorruft und nach rechtlichen 
Gesichtspunkten untersucht und verhandelt werden sollte;

17. begrüßt die Annahme des Gesetzes über öffentliche Information und Medien, des 
Gesetzes über elektronische Medien sowie des Gesetzes über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und fordert ihre Umsetzung; ist besorgt über die sich verschlechternden 
Bedingungen für die umfassende Ausübung der Meinungsfreiheit in Serbien, und betont 
die Notwendigkeit der vollen Transparenz in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse von 
Medien; ist besorgt über gegen Journalisten gerichteten Drohungen; 

18. begrüßt die Wahlen zu den Räten der nationalen Minderheiten vom 26. Oktober 2014, 
fordert Serbien auf, eine einheitliche Anwendung des Rechtsvorschriften für den 
Minderheitenschutz in allen Landesteilen zu gewährleisten, und weitere Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation der Roma zu ergreifen; 

19. begrüßt die neue Strategie für die Reform der öffentlichen Verwaltung, und begrüßt 
außerdem, dass es ein Fachministerium für öffentliche Verwaltung und lokale 
Selbstverwaltung gibt, begrüßt ferner die verstärkte Konzentration auf Politikplanung 
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und -koordinierung nach der Einrichtung des Sekretariats für öffentliche Maßnahmen 
als positive Schritte hin zu einer effektiveren öffentlichen Verwaltung; 

20. legt den serbischen Behörden nahe, strukturelle Wirtschaftsreformen umzusetzen, um 
das Investitionsklima zu verbessern, gegen die hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen sowie die Haushaltskonsolidierung durchzuführen;

21. fordert die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen durch die 
Umsetzung der geplanten Strukturreformen auf diesem Gebiet, die Stärkung des 
Rechtssystems und die Sicherung der gleichmäßigen Umsetzung der Gesetze; betont die 
dringende Notwendigkeit, die administrativen Hürden für Geschäftstätigkeiten zu 
beseitigen, und weist darauf hin, wie wichtig es ist, öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

22. nimmt die Arbeit zur Änderung des Strafgesetzbuchs zur Kenntnis; stellt jedoch fest, 
dass die Rechtsunsicherheit im Privatsektor nach den angenommenen Änderungen 
fortbesteht; bekräftigt seine Besorgnis über die Bestimmungen des neuen Artikels 234 
über den Missbrauch einer verantwortlichen Position, die noch immer Raum für eine 
willkürliche Auslegung lassen;

23. stellt fest, dass die Vorbereitungen im Bereich Energie nur mäßig vorankommen; 
betont, dass Serbien seine Bemühungen um die Anpassungen an den Besitzstand im 
Energiebereich stärken, die Entbündelung im Gassektor sowie die Neustrukturierung 
der staatlichen Gasgesellschaft als vorrangige Angelegenheiten erreichen muss;

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie der 
Regierung und dem Parlament Serbiens zu übermitteln.


